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gebracht64. Für ein solches Verständnis des Textes sprechen auch die
Formulierungen von zwei Quellen des 10. bzw. 11. Jahrhunderts: He-
riger von Lobbes’ Gesta episcoporum Leodiensium, wo es heißt: Gri-
moaldus … filium … domini sui Sigiberti, quem in fide susceperat, ut
eum substitueret in regno patris, clericum fecerat“, und Sigebert von
Gembloux’ Vita Sancti Sigeberti, die im selben Sinn berichtet: Grimo-
aldus … Dagobertum filium ejus [= Sigiberti] … tonsoravit in cleri-
cum65.

b) Die Tonsurierung Dagoberts stellte für sich eine Rechtshandlung
dar, die zwar in zeitlichem, nicht aber kausalem Zusammenhang mit
der peregrinatio stand. Dupraz, der den Text des Liber in diesem Sinne
versteht, unterscheidet drei Arten der Tonsurierung66:
– nach kirchlichem Recht eine Tonsurierung bei Eintritt in den geistli-
chen Stand vor der Ordination;
– nach weltlichem Recht eine Tonsurierung wegen Kapitalverbrechens
an Stelle von Hinrichtung, Exil, Verstümmelung o.ä.;
– ebenfalls nach weltlichem Recht eine Tonsurierung bzw. Kürzung
des Haupthaares, die den Ausschluß der betreffenden Person aus der
Merowingerdynastie bedeutete.
– Hinzuzufügen wäre noch die Möglichkeit einer von Eckhardt so ge-
nannten ‘Adoptio in emancipationem’, wobei der Vollzug der Adop-
tion dadurch dokumentiert wurde, daß dem zu adoptierenden Kind
das Haupthaar abgeschnitten wurde67.

Während im Falle Dagoberts eine Tonsurierung wegen Kapitalver-
brechens auszuschließen ist, scheint mir eine eindeutige Entscheidung
für oder gegen eine der übrigen genannten Alternativen kaum eindeu-
tig möglich. Eine kirchliche Tonsur Dagoberts, gegen die sich Dupraz
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